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ES mutet uns wie ein Märchen an,
daß es einmal eine Zeit gab, wo ein junger

Mann an irgendeinem schweizerischen

Bahnhof ein Billett nach Amsterdam,
Berlin, Paris, Rom, Brüssel oder Bukarest

lösen, ohne die geringsten Paßschwierigkeiten

in irgendein Land der Welt reisen

und dort Arbeit suchen konnte, ohne

einer besondern Bewilligung zu bedürfen.

Und doch sind es noch nicht dreißig Jahre

her, seit diese paradiesischen Zustände

aufgehört haben. Damals, d. h. vor dem

ersten Weltkrieg, stand einem Schweizer

im wahrsten Sinne des Wortes die ganze
Welt offen.

PIEUTE bilden schon die Grenzen

unseres Landes, das man in wenigen
Eisenbahnstunden durchqueren kann, ein

unübersteigbares Hindernis.

ZWEIFELLOS, auch in diesem

kleinen Räume kann man vorwärts kommen

und sein Glück machen. Aber trotzdem

—- gerade für die unternehmungslustigen

jungen Mitbürger stellt diese

Einschnürung eine schwere seelische und

wirtschaftliche Belastung dar. Man hat
das Gefühl, es gebe bei uns zuviel tüchtige

Leute, einer versperre dem andern
den Weg.

DAMIT müssen wir uns vorläufig
abfinden; aber wir sollten wenigstens ver¬

hüten, durch gutgemeinte, aber doch sehr

fragwürdige Maßnahmen, diesen kleinen
Baum noch künstlich zu verengen.

SEITDEM an einzelnen Orten
Wohnungsnot besteht, ist die Freizügigkeit
aufgehoben, d. h. es ist eine besondere

Erlaubnis notwendig, um die Niederlassung

zu bekommen.

NUN ist aber der Bundesrat vor einiger

Zeit noch weiter gegangen und hat in
bezug auf den Kanton Genf folgendes
beschlossen :

« Das Niederlassungsrecht kann denjenigen
entzogen werden, die nach dem Inkrafttreten dieses

Bundesratsbeschlusses

a) sich in Genf niederlassen möchten, um eine Tätigkeit

in solchen Wirtschaftszweigen auszuüben, wo
bereits am Platze selbst ein Überangebot an Arbeitskräften

herrscht;

b) zu Bedingungen angestellt werden, die von den

ortsüblichen Bedingungen oder gar von den in den

Kollektivarbeitsverträgen festgelegten verschieden
sind. »

DASS dieser Beschluß erlassen

wurde, ist bedauerlich, daß er aber in
der Öffentlichkeit nicht mehr Aufsehen

erregte, ist erschreckend. Die Freizügigkeit

ist eines der wichtigsten Freiheitsrechte,

das nach langen Kämpfen errungen

wurde. Wo kommen wir hin, wenn
wir teilnahmslos zusehen, wie durch
Gelegenheitsgesetze Verfassungsbestimmungen

außer Kraft gesetzt werden, welche

die Grundlage unserer Demokratie bilden!
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